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Neubau einer zweigruppigen Kindertagesstätte in Stephanshausen

Variante 1:
rirä'uäau"oer r^.inoerraqesstatte ourcn staqt oeiselheiqlill lrjrc-hllchct-ILaL.,erqqhat!
Di" Pt"t'L,ncr d"" Bdugenehmigu'rgsverfahren
VOB, oie AJltragsvergabe d:e Bauourcf,fÜhru19

Aie öffentliche Ausschreibung gem
sowie die Abrechnung erfolgt unter

Fedefführung der Stadi Geisenheim'--. 
iÄii"rrns, ol" l '4aßnahme wird aus den im .Haushaltsplan
;;;;;;;";. Mitteln (819 000 €) finanziert zu .brwartende 

Erlöse aus

tmmäoitienverxaufen in Höhe von cä Ozs OoO Euro (siehe Anlage 1) können

zur Gegenlinan/ierung !erwendet werden'
. Traiiüiinit Die kaiholische Kirche tritt als Träger der Einrichtuns gemäß

des neuen Veftragsentwufles mit einer 1s%-igen Beteiligung an den

äLtri"ost orten auf, iofern die 2 Gruppe mit mindestens 15,Plätzen belegt ist'

;;iü"t";;;i;g""g "rfolgt die umwandlung in eine .kostenfreie Trägerschafi
. är"orut. pe"rsoÄat bleibt wie gehabt bei der Kirche angestellt. PersonaF

i.o"ten *ero"n Über den Trägersihaftsvertrag mii der Stadt abgerechnet Die

F e r s o n a l k o s t e n u n d d i e s o n s t i g e n z u w e n d u n g s f ä h j g e n K o s t e n w U r d e n
entsorechend dem Betreuungsmoäell fi lr die neue Einrichtung angepasst

;";;"#'ääiä;"i;;=lööistoinryo"n"' Neu: 4,53 stellen=174'25 std'lvvoche)
it ies entsoricht einem Zuschlag von ca 73 %'

. Betriebskosten.

Entspräctren- b qen Trägerschaftsvertrag
zuwendungsfänigen Kosten Gebäudereinigungskosten'

folot berechnet:

250 €/Plalz angenommen

@nore.n zu den sonstigen
Weiterbildung, Dienstreisen'

Hauswirtschaft$personal, Rentamtsumlage etc:
Zu-den nicht iuwendungsfähigen Kosien gehören neben den Instandsetzungs-

ö";;, ;;; üttt"; fur dauhoisleistungen ünd Hausmeister' sowie -verualtunss-
üäri""'i.rl". 3,s7" der Personal- und Sächkosten und die Kosten der Fachberatung

i.H. von 600 € je Gruppe (S 7 Trägerschaftsvedrag)
Die Eliernbeiträge wurden nacn qef neuen Kindörtagesstättengebührensatzung wie

It GebührensatzLrng 180 € veranschlagt Ein* Für elnen Halbtagskdppenplalz ohne N4ittagsv

Canztagskrippenplatz mii vittagsversorgung rsI in ie;Ge;Ührensalz!ng defteit nkht berLrclsichtiqt Es wurden

recnnel: Monate Beitraq/JahrBeitraq/Monat Plaue
117 €lPlau 25 Plälze 1 2 35.100 €

250 APlau B Plälze 1 2 24.000 €

150 €lPlatz 12 Plätze 12 21.600 €
Ganztaqs mil Mi(laqsversoTqunq 80.700 €

Landeszuschüsse fallen wie bisher direkt dem kirchlichen Träger zu'
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Gleicher Sachverhalt wie in der Variante I außer:
. Trägerschaftr Katholische Kirche tritt als Träger der Einrichtung auf der

Gruidlage der neuen Verträge qblg 'Kostenbeteiligu ng auf

. Betriebskosten'.
Betrag (€)

Personalkosten (127.000 €/100,5 std x 174,25 sld ) 220.200

Sonstige Zuwendungsfähige Kosten (28.000 € + 73 %) 48.400

Anrechenbare Betriebskosten
Abzgl. Elternbeiträge

268.600
-B0.700

Finanzierungsanteil der Stadt 187.900

Sachkosten, sonst. nicht zuwendungsfähige Kosten (15000€+ 73 %) 26.000

213.90

Landeszuschüsse fallen wie bisher direkt dem kirchlichen Träger zu'

kirchlichen oder freien Trägern.
Betriebskasten.

Trägerschatt: .Stadt hitt als Träger der E-inrichtung.. auf (wie

Blaübachkindergarten und Kindergarten Danziger Straße, Marienthal)
Personal. Das Personal könnte von der Stadt Geisenheim übernommen
*"iJ"n Oi" Personalkosten würden im Haushaltsplan der Stadt veranschlagt

und nach BAT (neu TVöD)vergütet.
Zuschüsse. Diä LandeszuschÜsse nach dem Hessischen Kindergartengesetz
(ifgc) fiug"n bei kommunaten Trägern nur etwa halb so hoch wie bei

Betras (€)Tital
203.200Personalkosten

säch- l|nd Betriebskosten (100 €/m" x 342 m") 34.200

Gebäudereinigung (52 €hnz x342 n')

Verwaltung (144 €/Klnd x 45 Kinder)

17.780
6.480

Anrechenbare 3etriebskosten
ahTdl I an.Jeszuschuss nach (HKqG)

261.660
-6.200

Abzgl. Elternbeitfäge
-80.700
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Neubau einer zweigruppigen Kindertagesstätte in Stephanshausen

Die Personalkosten nach BAT/TVöD wurden aus den bestehenden städt'
Kindergärten in Marienthal, Danzigef Straße sowie Geisenheim, Blaubachstraße
hochgerech'ret.
Demnach betragen die jährlichen mittleren Personalkosten 1 .166 €^ /ochenstunde
Bei 174,25 veränschlagten Wochenstunden ergeben sich Personalkosten in Höhe
von 2'03.200 € p.a.
Auch die Sach- und Betriebskosten (100 €/m'� NF) sowie die Kosten für die
Gebäudereinigung (52 €im' NF) und die VeMaltungskosten (144 €/Kind) wurden
ebenfalls entsprechend hochgerechnet.

Der Landeszuschuss qemäß dem Hessischen Kindergartengesetz (HKgG) fließt dem
städtischen Haushalt iu und setzt sich bei dem angenommenen Betreuungsangebot
wie folqt zusammen:

Bei gleichbleibender Beitragsabdeckung würde der iährliche Fehlbedarf dann ca'
174.800 € betragen.

V a r i a i t e : 4 : . .  t  : , . . '  . . ,  ' ] . .  . ,  . - :  
' -

Die Siadt Geisenheim errichtet den Kinderqartenneubau und verqibt die Träqerschaft
an einen freien Träoer
Sachverhalt wie unter Variante 1, außer:

. Trägerschaft: Stadt vergibt die Trägerschaft auf der Grundlage eines
Trägerschaftsvertrages an einen freien Träger wie z. B den Arbeiter
Samariter Bund (ASB).oder die Arbeiterwohlfahrt (AWo).

. Personat Die Übernahme des Personals der Kirche muss mit dem freien
Träger verhandelt werden.

.' Zuschüsse: Die LandeszuschÜsse nach dem Hessischen Kindergartengesetz
(HKgG) liegen bei freien Trägern etwa doppelt so hoch wie bei kommunalen
Trägern.

. Betriebskosten:

Personalkosten 203.240

Sach- und Belr iebskosten {1oo€-/m" Jd2m, 34.200

Gebäudereinigung (52 €tn' x 3a2 n'�I 17.780

Verwaltung (144 €/KiJrd x a5 Kinder) 6.480

Anrechenbare Betriebskosten 261.660

Abzgl. LandeszJschuss nach (HKgG) -13 .300

Abzgl. Elternbeiträge -80.700

ilrtb"d"rf d;a5itdt G"i."nh"ilt p.a. 1 162

Allgemeine TrägerentlastungS 7 HKgG 37 P\äue 76,69  € 2.837,53 €

Besondere TrägerentlastungS B HKgG bis 24 Plätze über B Std. 3.374,53 €

Gesamt Trägerentlastung 6.212,06 C
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Neubau einer zweigruppigen Kindertagesstätte in Stephanshausen

Freie Träger sind nicht an eine Vergütung nach BAT/TVöD gebunden Die
Personalkosten wäten mit dem jeweiligen Trägef auszuhandeln.
Um die Vergleichbarkeit der Varianten zu wahren, wurden die gleichen Personal-
und Nebenkosten wie bei Variante 3 angenommen

Freie Träger erhalten nach dem HKgG etwa '100% höhere LandeszuschÜsse als
kommunal'le Träger. Der Landeszuschuss gemäß dem HKgG wÜ(de sich im
vorliegenden Beispiel wie folgt zusammensetzen:

Derjährliche Fehlbedarfwürde dann ca. 167.700 € betragen

Die Stadt lässt im Rahmen eines PPP-Modells die Kindertaqesstätte von einem
Dritten bauen. Tiäqerschaftsalternativen wie Variante 1 - 4.

Die Stadt Geisenheim lässt die Kindertagesstätte durch ejnen Dritten (z B KWB)
bauen und mietet auf der Grundlage eines Wirtschaftsplanes das Gebäqde an'

. Finanzierung: Die Neubaumaßnahme wird von einem Investor finanziert' Die
im Doppelhäushalt ausgewiesenen Mittel (819.000 €) können abgesetzt
werden.
Der Investor bleibt Eigentümer der Einrichtung Die Stadt Geisenheim mietet
die Einrichtung ilber er:nen langfristigen Mietverirag (z B' 20 Jahre) an'
Miet- und Betriebskosten sind im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen'
Zu den Grundstückserlösen in Höhe von ca. 679 000 € kommt der Erlös aus
der Veräußerung ijes Kindergartengrundstücks an den Investor (ca 240 000
€). Die Erlöse können zur Schuldentilgung verwendetr,verden . ...
Den,Mietkosten sind die kapitallsierten Erlöse aus den Immobilienverkäufen
(siehe Anlage 1 ) gegenilbezustellen.

. Trägerschaft: Verschiedene Trägermodelle sind mit den bereits geschilderten
Konsequenzen möglich:

o katholische kirche mit einer 1s%-igen Beteiligung an den Betriebs-
kosten, öofern die 2. Gruppe mit mindestens 15 Plätzen belegt ist

o Stadt als Träger müsste die um 50% reduzierten Landeszuschüsse in
Kauf nehmen

o Trägerschaft wird an einen Dritten (z.B AWoodef ASB) übertragen'

, Personal. Je nilch TIägelschaftsmodell wie bereits geschildert.

Allgem. Trägerentlaslung5 7 HKsG 37 P.lätze 5.675,43 €

Besondere TrägerentlastungS 8 HKgG Je 24 Plätze über B Std. 7.6ö9,38 €

Gesamt Trägerentlastung 13.?44,A1 €
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Gemäß einem vorliegenden Angebot der KWB wäre dlese bereit nach den Vorqaben

Jo StuOl 
-O"i""nnäim 

einen 
- 
2-gruppigen Kindergarten.in-.^Stephanshausen zu

"iri"nl.n. fin. genaue Kostenkaikulätiön kann von der KWB erst nach exakter

Abstimrnung elries Raumbuches und Ausarbejtung eines Entwurfes vorgelegt

wefden.

Bei einem Ankauf des Kindergartengrundsttlcks zum Preis von 240 000 € bietet die

kWA Ou, Stadt an den Kinclergarten zum Mietpreis von ca 4 800 € Kaltmiete

monatlich anzumieten.

Die Sach- und Betriebskosten wurden um den Anteil der umlagefähigen

frrl"t""ü""t""1"" r;duziert (34.200 € - 12 000 € = 22 200 €) Die Mietnebenkosten

*äiä"" i" 0i""", Hoi," ortön die KWB ats monatliche Nebenkostenvorauszahlung

veranschlagt.

Die Landeszuschüsse basieren auf einem Betrieb durch einen kirchlichen oder freien

Träqer.
ÄJüJ'oi" stuo, die Trägerschaft übernehmen, würde sich der Landesztrschuss auf

ca. 6.200 € verringern (siehe Variante 3)'

Der  jähr l iche Fehlbedar f  würde s ich dementsprechend'auf  ca '188 950 € erhöhen

Da im Mietpreis nicht die lnventarbeschaffung enthalten. ist' wu.rden bei dieser

üärir"t" "".io.ooo € von dem GrunrjstÜckserlö! für das Kindergartengrundstück In

Abzug gebracht (siehe Anlage 1)

Betriebskosten.
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Neubau einer zweigruppigen Kindertagesstätte in Stephanshausen

Sachverha l t :

:
Neubau rsch
übernommen.
ffiffiöffnrt. Finanzierung, der Betrieb der Einrichtung sowie die Trägerschaft
wiid auf einen Dritten übertragen. Die Betriebs- und Finanzierungskosten werden

uUo ätnun langfristigen Betreibervertrag zwischen Stadt und Betreiber abgerechnet'

öi" siäoi "t"ffiau" äaugrundstilck im üege eines Erbpachtvertrages,dem Betreiber

unentgeltlich zur Verfügüng und wird nach-Ablauf der Vertragsdauer (2 8 33 Jahre)

Eigentiimer der Einrichtung- ". '-i i i"i i i"rrng: 
Die 

"Neubaumaßnahme 
wird vom Betreiber.finanziert Die im

Dopoelhaushalt ausgewtesenen Mittel (819 000 €) können abgesetzt werden

öä'ö;";i ;tt näch Vertragsablauf EigentÜmer der Einrichtung Die

lnvestit;ons- Finanzierungs- und Bewirtschaftüngskosten der Kindertages-

;i;tt; ';;;d"" tloer eirien transparenten Bewirtschaftungsplan auf der

eir"Ofrg" eines Betreibervertraqes mit der Stadt abgerechnet

Entsoreihende l\,4ittel sind im Verwaltirngshaushalt (außer Tilgungslejstungen)
zu vöranschlagen.
DieEr |oseaui |mmobi | ienveikäUfenkönnenzurSchuldent i |gun$verw'en 'det
*uiO"n. euf die Zins- und Tilgungsleisiungen sind die kapitalisierten Erlöse

aus den lmmobilienverkäufen (siehe Anlage 1) anzurecnnen -
. Träqerschaft. Der Investor tritt als Träger der Einrichtung aul'
. i.Äin"tt Die Übernahme des Personales wäre mit dem Betreiber zu

verhandeln
. g.irie,tsxo"t"n: gem Musterbewirtschaftungsplan des jeweiligen Anbieters

(siehe folgende A;gebote der AWO und des ASB)

Eine Vergleichbarkeit der einzelnen dargestellten Varianten ist nur eingeschränkt

rääi"n, iä- oi" Kosten der Einrichturig im Einzelfall von einer vielzahl von

Parametern abhängt wie z B.
> dem Betreuungsangebot als Kindergarten,
> als Kindertagesstätte (mit Nachmittagsbetreuung)
! äii xi"J"rr.tipp" (Kindbr im Alter zw 8Wochenbiszum3 Lebensiahr)

> äi" kino"tt'o]i Kinder und Jugendtiche vom 6 biszum 16' Lebensjah|

i ä"i s"iärung'von sondergiuppen (lntegration von körperlich oder qeistig

behinderten bzw. seelisch gestörten Kindern)
> der Gruooenstärke

. > der Personalausstattung
> dem Raumprogramm uno oer Größe der Kinderbetreuungseinrichtung
> der Ausbauqualität
> den Betriebszeiten
> der Höhe und der Art der Verrechnung der Landeszuschllsse' us! '

Zur Realisierung der Varianten 1 bis 4 wäre die Aufhebung des sperrvermerks durch

diestadtverordneten\ .ersammIunger forder l ich 'dadiestadtGeisenheimaIsBauherr
ü"n XinJuig.rt"n über den Vermögenshaushalt finanzieren müsste .
öi; ü;;;ä; 5 und 6 ermoglichön die Realisierung weitestgehend außerhalb des

Värtog";"Äu""hrltes da diö Finanzierung des Neubaues durch einen Investor

erfolgen würde.


